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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1994

Rechtssatz

Verantwortet sich der Lenker einer Zugmaschine von Anfang an mit der Ausnahme von der Bestimmung des § 102 Abs

5 (letzter Satz) KFG, wonach u.a. Lenker von Zugmaschinen den Zulassungsschein auf Fahrten im Umkreis von 10 km

vom dauernden Standort des Fahrzeuges nicht mitführen müssen, ist das Nichtzutre8en dieser Ausnahme ein

wesentliches Tatbestandsmerkmal der Übertretung des § 102 Abs 5 lit b leg cit (vgl. VwGH 07.12.1984, 84/02/0160).

Schlagworte

Kraftfahrgesetz Zugmaschine Tatbestandsmerkmal Zulassungsschein Ausnahmeregelung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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